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BDEW zur GWB-Novelle im Bundesrat: 

Vorschläge des Bundesrates kontraproduktiv 

Einbeziehung der Fernwärme in verschärfte Missbrauchsaufsicht proble-
matisch / Deutliche Kritik an Vorschlägen zur Wasserpreiskontrolle 

Berlin, 11. Mai 2012 – Die heute vom Bundesrat verabschiedeten Vorschläge 

zur Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB-

Novelle) sind aus Sicht des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirt-

schaft (BDEW) in den Bereichen Wasserpreiskontrolle, Fernwärme und der 

Aufsicht über die Strom- und Gaspreise nicht nachvollziehbar und zum Teil 

kontraproduktiv. „Der Bundesrat verkennt den intensiven Wettbewerb auf dem 

Strom- und Gasmarkt. Eine Verlängerung der verschärften Missbrauchsauf-

sicht für die Energiewirtschaft ist nicht mehr zeitgemäß. Sowohl die Monopol-

kommission als auch die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt er-

kennen an, dass im Strom- und Gasmarkt Wettbewerb herrscht", sagte Hilde-

gard Müller, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, heute in Berlin. 

Die Monopolkommission hatte in ihrem Sondergutachten zur Wettbewerbs-

entwicklung auf den Energiemärkten dazu geraten, diese Regelung nicht zu 

verlängern, da sie für die Entwicklung des Wettbewerbs kontraproduktiv sei. 

Ebenfalls kontraproduktiv ist aus Sicht des BDEW der Vorschlag des Bundes-

rates, den Bereich Fernwärme in die verschärfte Preismissbrauchsaufsicht 

einzubeziehen. Dies habe zur Folge, dass sich die Preisgestaltung an dem 

jeweils billigsten und nicht am ökologisch effizientesten Unternehmen ausrich-

te. Fernwärmeversorgern werde es damit nicht mehr ohne weiteres möglich 

sein, ressourcen- und klimaschonende Überlegungen in die Gestaltung der 

Wärmeversorgung einzubeziehen. Der Schutz vor überhöhten Preisen sei 

darüber hinaus bereits umfangreich durch das bestehende Kartellrecht und 

die Regelungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-

sorgung mit Fernwärme gewährleistet. „Die Fernwärme spielt eine herausge-

hobene und wichtige Rolle, wenn die klimapolitischen Ziele der Bundesrepub-

lik im Rahmen der Energiewende erreicht werden sollen. Das ist auch in der 

Politik Konsens. Die Aufnahme der Fernwärme in die verschärfte Miss-

brauchsaufsicht schadet dem ökologisch effizienten Fernwärmeausbau und 

hat keinen Nutzen für den Kunden“, kritisierte Müller. 

Deutliche Kritik äußerte der BDEW zudem an den Vorschlägen des Bundesra-

tes zur kartellrechtlichen Überprüfung von Wasserpreisen. Die Vorschläge der 

Länderkammer, Preissenkungsverfügungen sofort und ohne eine weitere 
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Überprüfung zu vollziehen und dabei auch die Anordnung von Preissenkun-

gen für vergangene Zeiträume mit einzubeziehen, könne zu unkalkulierbaren 

Risiken für die Kommunalhaushalte und damit für die Kommunen in Deutsch-

land führen. Dies gelte insbesondere für den Fall, dass Kartellbehörden etwa 

nach dem so genannten Vergleichsmarktprinzip Wasserpreise unterhalb einer 

kostendeckenden Wasserversorgung anordnen würden. Die daraus abzulei-

tenden Rückzahlungen an die Kunden müssten dann ohne die Möglichkeit 

einer weiteren umfassenden  gerichtlichen Überprüfung sofort vollzogen wer-

den. Der BDEW wies darauf hin, dass der derzeit gültige Ordnungsrahmen 

eine umfassende Preisaufsicht durch Kartell- und Kommunalaufsichtsbehör-

den gewährleiste. 

Darüber hinaus hat der Bundesrat heute vorgeschlagen, dass alternativ zum 

Vergleichsmarktkonzept auch eine Prüfung der Wasserpreise auf Basis der 

beim betreffenden Wasserversorger entstandenen Kosten möglich sein solle. 

Dieser Ansatz werde den spezifischen, regional sehr unterschiedlichen Kos-

tenstrukturen der Wasserversorger gerecht, so der BDEW. 


